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Bekanntmachung: 
 
Nach § 1 der Satzung der Hochschule RheinMain zur Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vom 04. Februar 2010 (StAnz. vom 12.4. 2010, S. 1149) wird die 
Änderung der Besonderen Bestimmungen für den Bachelor-Studiengang  
Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs Design Informatik Medien der Hochschule 
RheinMain, veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschule RheinMain 
Nr. 230 vom 4.6.2013 hiermit bekanntgegeben. 
 
 
 
Wiesbaden, 04.08.2014                                               Prof. Dr. Detlev Reymann 
                                                                                        Präsident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderung der Besonderen Bestimmungen für den Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs Design Informatik Medien der Hochschule 
RheinMain, veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschule RheinMain 
Nr. 230 vom 04.06.2013 
 
Aufgrund § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 
14.12.2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27.05.2013 
(GVBl. S218), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Design Informatik Medien der 
Hochschule RheinMain am 24.06.2014 folgende Änderungen der o. a. Prüfungsordnung 
beschlossen.   
Sie entsprechen den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Bachelor-
Studiengänge der Hochschule RheinMain vom 20.08.2012 (Amtliche Mitteilung Nr. 212 vom 
20.08.2012) in der Fassung der Amtlichen Mitteilungen Nr. 223 vom 16.04.2013 und wurden 
in der 123. Sitzung des Senats der Hochschule RheinMain am 08.07.2014 beschlossen und 
vom Präsidium am 16.07.2014 gem. § 37 Abs. 5 HHG genehmigt. 
 
Die Änderungen sind durch Fettdruck, Kursivschrift und gelbe Markierung kenntlich 
gemacht.  
 
I. Änderungen 
 
Der bisherige Text unter Ziffer 4.2 (6): 
 
„In die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung gehen alle Module des ersten, zweiten und dritten 
Semesters gewichtet mit ihren jeweiligen Credit-Points ein, alle Module des vierten, fünften 
und sechsten Semesters gewichtet mit dem Doppelten ihrer jeweiligen Credit-Points ein und 
das Modul Bachelor-Thesis gewichtet mit dem Dreifachen seiner Credit-Points, ein.“  
 
wird ergänzend wie folgt geändert: 
 
„In die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung gehen alle Module des ersten, zweiten und dritten 
Semesters gewichtet mit ihren jeweiligen Credit-Points ein, alle Module des vierten, fünften, 
sechsten und siebten Semesters mit Ausnahme des Moduls Bachelor Thesis gewichtet mit 
dem Doppelten ihrer jeweiligen Credit-Points ein und das Modul Bachelor-Thesis gewichtet 
mit dem Dreifachen seiner Credit-Points, ein." 
 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Änderungen der Prüfungsordnung treten mit Veröffentlichung in den Amtlichen 
Mitteilungen der Hochschule RheinMain rückwirkend zum 01.09.2013 in Kraft. 
 
 
Wiesbaden, den 16.07.2014 
 
 
 
Prof. Dr. MSc. Christiane Jost 
Vizepräsidentin der Hochschule RheinMain 
 
 
Prof. Dr. Bernhard Geib 
Dekan des Fachbereichs Design Informatik Medien 


